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Satzung über Ehrungen und Auszeichnungen der  
Stadt Schrobenhausen 

Präambel 

Die in dieser Satzung verwandten personenbezogenen Formulierungen sind geschlechtsneutral zu 
verstehen und schließen weibliche und diverse Formen jeweils mit ein. 

Die Stadt Schrobenhausen erlässt aufgrund des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
(Gemeindeordnung - GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl 1998, 
S. 796), zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl S. 350) folgende Satzung: 

§ 1 
Verleihung des Ehrenbürgerrechts 

(1) Das Ehrenbürgerrecht kann an lebende Persönlichkeiten verliehen werden, die sich in 
hervorragender Weise um das Ansehen der Stadt Schrobenhausen verdient gemacht haben und 
die Entwicklung der Stadt Schrobenhausen entscheidend beeinflusst haben. Es ist die höchste 
Auszeichnung, die die Stadt Schrobenhausen zu vergeben hat. 

(2) Rechte und Pflichten werden durch die Verleihung des Ehrenbürgerrechts nicht begründet oder 
aufgehoben. 

(3) Das Ehrenbürgerrecht kann nur vom Stadtrat der Stadt Schrobenhausen verliehen werden. Die 
Entscheidung ist in nichtöffentlicher Sitzung zu treffen. Der Beschluss bedarf der 2/3-Mehrheit 
der stimmberechtigten Mitglieder des Stadtrates. Anträge auf Verleihung des Ehrenbürgerrechts 
können nur der Erste Bürgermeister und einzelne Mitglieder des Stadtrates stellen. 

(4) Die Zahl der Ehrenbürger soll auf maximal drei lebende Personen beschränkt sein. 

(5) Anlässlich der Verleihung des Ehrenbürgerrechts wird dem Ehrenbürger eine besonders 
gestaltete Urkunde überreicht. 

§ 2 
Verleihung der Goldenen Bürgermedaille 

(1) Die Goldene Bürgermedaille wird an lebende Persönlichkeiten verliehen, die durch 
außergewöhnliche Leistungen, insbesondere auf wissenschaftlichem, wirtschaftlichem, 
kulturellem oder sozialem Gebiet herausragende Verdienste um das Allgemeinwohl oder das 
Ansehen der Stadt Schrobenhausen erworben haben. 

(2) Die Bürgermedaille in Gold hat die Form einer runden Münze aus vergoldetem Silber (935-fein) 
mit einem Durchmesser von 45 mm. Sie zeigt auf der Vorderseite das Stadtwappen mit der 
Umschrift „Stadt Schrobenhausen“. Auf der Rückseite befindet sich von zwei Lorbeerzweigen 
umgeben die Inschrift „DANK FÜR HERVORRAGENDE VERDIENSTE“. 

(3) Die Goldene Bürgermedaille geht mit der Verleihung in das Eigentum der zu ehrenden 
Persönlichkeit über. 
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(4) Vorschläge zur Verleihung der Goldenen Bürgermedaille sind beim Ersten Bürgermeister 
einzureichen. Die Vorschläge bedürfen der Schriftform und müssen neben den Angaben zum 
Antragsteller und der zu der ehrenden Person auch eine ausführliche Begründung enthalten.  

(5) Der Erste Bürgermeister legt die Vorschläge in nichtöffentlicher Sitzung zur Beratung und 
Beschlussfassung dem Stadtrat vor. 

§ 3 
Verleihung der Silbernen Bürgermedaille 

(1) Die Silberne Bürgermedaille wird an lebende Bürger Schrobenhausens verliehen, die sich um die 
Entwicklung oder das Ansehen der Stadt besonders verdient gemacht haben. 

Die Silberne Bürgermedaille wird auch an Bürger verliehen, welche sich durch langjährige 
Tätigkeit im karitativen, kulturellen und sozialen Bereich im besonderen Maß für das 
Allgemeinwohl beziehungsweise das Wohl ihrer Mitbürger verdient gemacht haben. 

(2) Die Bürgermedaille in Silber hat die Form einer runden Münze aus Silber (935-fein, oxidiert) mit 
einem Durchmesser von 45 mm. Sie zeigt auf der Vorderseite das Stadtwappen mit der Umschrift 
„Stadt Schrobenhausen“. Auf der Rückseite befindet sich von zwei Lorbeerzweigen umgeben die 
Inschrift „DANK FÜR VERDIENSTVOLLES WIRKEN“ 

(3) Die Silberne Bürgermedaille geht mit der Verleihung in das Eigentum der zu ehrenden 
Persönlichkeit über.  

(4) Vorschläge zur Verleihung der Silbernen Bürgermedaille sind beim Ersten Bürgermeister 
einzureichen. Die Vorschläge bedürfen der Schriftform und müssen neben den Angaben zum 
Antragsteller und der zu der ehrenden Person auch eine ausführliche Begründung enthalten.  

(5) Der Erste Bürgermeister legt die Vorschläge in nichtöffentlicher Sitzung zur Beratung und 
Beschlussfassung dem Stadtrat vor. 

§ 4 
Verleihung des Kunstpreises 

(1) Die Stadt Schrobenhausen verleiht zur Auszeichnung von Künstlern, welche im Bereich der 
bildenden Kunst (Malerei, Bildhauerei, Neue Medien), der darstellenden Kunst (Performance, 
Schauspiel, Tanz, Foto- und Filmkunst), Musik oder Literatur besonders hervorragende Leistungen 
erbracht haben, einen Kunstpreis.  

(2) Der Kunstpreis trägt die Bezeichnung „Kunstpreis der Stadt Schrobenhausen“ und kann einem 
Preisträger nur einmal verliehen werden. 

(3) Der Kunstpreis kann an einzelne Künstler oder auch an eine Gruppe von Personen, gleich in 
welcher Form diese gemeinsame Kunst- oder Kulturarbeit leistet, verliehen werden, wenn 
a) diese im Stadtgebiet Schrobenhausen wohnhaft oder künstlerisch tätig sind  
b) ihr künstlerisches Schaffen für die Stadt Schrobenhausen unmittelbare Bedeutung hat. 
c) Mitglieder des entscheidenden Gremiums (Stadtrat) können grundsätzlich nicht für die 

Verleihung des Kunstpreises vorgeschlagen werden.  

(4) Der Kunstpreis ist mit einer Zuwendung in Höhe von 1.000 Euro verbunden und wird mit einer 
Urkunde dokumentiert. 
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(5) Anträge auf Verleihung des Kunstpreises können der Erste Bürgermeister und der Kulturreferent 
des Stadtrates stellen. Über die Anträge beschließt der Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung unter 
Ausschluss des Rechtsweges. Der Stadtrat kann sich hierbei der Beratung fachkundiger 
Persönlichkeiten bedienen, die das Gremium ehrenamtlich beraten, die jedoch nicht 
stimmberechtigt sind. Der Beschluss bedarf der 2/3-Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder 
des Stadtrates. 

(6) Die Verleihung des Kunstpreises erfolgt in würdiger Form und grundsätzlich öffentlich. 

§ 5 
Widerruf von Ehrungen 

Der Widerruf des Ehrenbürgerrechts richtet sich nach der gesetzlichen Vorschrift des Art. 16 Abs. 2 
Bayerische Gemeindeordnung. Die übrigen Ehrungen können in entsprechender Anwendung des Art. 
16 Abs. 2 Bayerische Gemeindeordnung widerrufen werden. 

§ 6 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Juli 2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Verleihung von 
Auszeichnungen durch die Stadt Schrobenhausen vom 9. Juni 1965, sowie Satzungen zur Änderung der 
Satzung über die Verleihung von Auszeichnungen durch die Stadt Schrobenhausen vom 3. Februar 1988 
und 31. Juli 1990 und die Richtlinien zur Verleihung des Kunstpreises außer Kraft. 

 
Schrobenhausen, 28. April 2021 
Stadt Schrobenhausen 
 
Im Original gezeichnet 
 
Harald Reisner 
Erster Bürgermeister 

Veröffentlicht im Amtsblatt 5/2021 der Stadt Schrobenhausen. 
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